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COVID-Vorschusszahlung  
 
 
Sehr geehrte Frau Doktorin, sehr geehrter Herr Doktor,  

 
wie bereits im Schreiben der Ärztekammer für Oberösterreich vom 07.07.2020 informiert, bietet 

die ÖGK jedem Vertragsarzt unverzinste COVID-Vorschusszahlungen an: Falls die 

Restzahlungen für Abrechnungsquartale aus dem Jahr 2020, welche bekanntlich im ersten 

Monat des jeweiligen nächstfolgenden Quartals ausbezahlt werden, weniger als 80 % der 

Restzahlung im Vergleichsmonat des Vorjahres (ÖGK-Honorar ohne SVB) ausmachen, wird 

über Antrag des betroffenen Arztes die Differenz als Vorschuss ausbezahlt. Bei Ärzten, die neu 

unter Vertrag genommen sind und deshalb keine Vorjahresdaten vorliegen, wird für die 

Berechnung der 80 % Vorschusszahlung (als Aufstockung der Restzahlung) das 

durchschnittliche Honorar der entsprechenden Vertragsarztgruppe im Bundesland im 

entsprechenden Vorjahresmonat herangezogen. Ob der Vorschuss tatsächlich beansprucht 

wird, ist alleinige Entscheidung des jeweiligen Vertragsarztes!  

 

Der Antrag auf die Vorschusszahlung betreffend die Restzahlung für das 2. Quartal 2020 ist mit 

dem beigelegten Formblatt bis spätestens 31.10.2020 bei der ÖGK einzubringen. Auch 

diejenigen Vertragsärzte, die im letzten Quartal bereits eine Vorschusszahlung in Anspruch 

genommen haben, müssen den beiliegenden Antrag stellen um auch in diesem Quartal (und 

allenfalls in den Folgequartalen) die Vorschusszahlung zu erhalten. 

 

Die Rückzahlung von allfälligen Überzahlungen (Differenz zwischen vorläufiger Zahlung und 

Abrechnungssumme) erfolgt in 12 oder 24 gleich hohen Monatsraten frühestens ab 1.1.2021 

bis spätestens Ende 2023. Auf Wunsch des jeweils betroffenen Vertragsarztes ist alternativ 

auch eine einmalige vorzeitige Rückzahlung des gesamten offenen Betrages bis Ende 2023 



    

möglich. Bei Ausscheiden aus dem Vertragsverhältnis wird der ausständige Betrag jedenfalls 

sofort fällig. 

 
Ihre Ansprechpartner: 
 
Ärztekammer für OÖ 
Mag. Seyfullah Çakır, E-Mail: cakir@aekooe.at, Tel.: 0732/77 83 71-300 
Mag. Tanja Müller-Poulakos, E-Mail: mueller-poulakos@aekooe.at, Tel.: 0732/77 83 71-300 
Mag. Barbara Hauer, LL.M., MBA, E-Mail: hauer@aekooe.at, Tel.: 0732/77 83 71-300 
 
Österreichische Gesundheitskasse 
Sylvia Lettner, E-Mail: sylvia.lettner@oegk.at, Tel.: 05 07 66 – 14 104848 
Katharina König, E-Mail: k.koenig@oegk.at, Tel.: 05 07 66 – 14 104840 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Österreichische Gesundheitskasse 
 
  
 
 

  

Mag. Franz Kiesl, MPM   
Leiter Fachbereich 
Versorgungsmanagement 1 

  

Ärztekammer für Oberösterreich 
 
 

 
 

 
Dr. Peter Niedermoser 

Präsident 
 
 
 

 
 

OMR Dr. Wolfgang Ziegler OMR Dr. Thomas Fiedler 
Kurienobmann-Stv. niedergelassene Ärzte Kurienobmann niedergelassene Ärzte 
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VPNR: …………………………… 
Name: ................................................................. 
Adresse: .................................................................  
Fachgebiet: ………………………………………………    
 
 
An die      
Österreichische Gesundheitskasse       
VP-I/Vertragspartnerabrechnung      
Garnisonstraße 1                             
4021 Linz   
FAX.Nr. 05 0766 – 14 66 10 48 48 oder per Email an Frau Sylvia Lettner, 
sylvia.lettner@oegk.at, Frau Katharina König, k.koenig@oegk.at 
 
Betrifft: Antrag auf COVID-Vorschusszahlung 
 
Ich möchte für die Restzahlung für das 2. Quartal 2020 die COVID-Vorschusszahlung 
beantragen. Weiters möchte ich ( Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
   für die Restzahlungen für die Folgequartale 2020 automatisch die COVID-

Vorschusszahlung erhalten. 
   für die Restzahlungen für die Folgequartale 2020 die COVID-Vorschusszahlung nicht 

automatisch erhalten, sondern schicke dieses Formular bei Bedarf erneut für das 
betreffende Quartal. 
 

 
Die Rückzahlung erfolgt durch Abzug von der monatlichen Honorarzahlung der ÖGK 
( Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
   in 24 gleich hohen Raten  

   im Zeitraum 1.1.2021 – 31.12.2022 oder 
 im Zeitraum 1.1.2022 – 31.12.2023 

 
     in 12 gleich hohen Raten 

   im Zeitraum 1.1.2021 – 31.12.2021 oder 
 im Zeitraum 1.1.2022 – 31.12.2022 oder 
 im Zeitraum 1.1.2023 – 31.12.2023 

 
         einmalig (Termin wird zwischen Vertragsarzt und ÖGK individuell vereinbart, muss 
bis spätestens Ende 2023 erfolgen) 
 
HINWEIS: Bei Ausscheiden aus dem Vertragsverhältnis (zB Pensionsantritt, Zurücklegung 
des Kassenvertrages, etc) wird der noch ausständige Betrag jedenfalls sofort zur 
Rückzahlung fällig. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
Österreichische Gesundheitskasse, Regionalbereich OÖ  
Sylvia Lettner, E-Mail: sylvia.lettner@oegk.at, Tel. 05 0766 – 14 10 48 48 
Katharina König, E-Mail: k.koenig@oegk.at, Tel. 05 0766 – 14 10 48 40 
     
 
 
 
 
....................,  am  ..........................      ……. ………………………………………………… 
          Unterschrift und Stempel des Vertragspartners 
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